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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
hiermit laden wir Euch zur nächsten Mitgliederversammlung und Tagesfortbildung 
herzlich ein. 
 
Im ersten Teil der Veranstaltung werden wir über den Fortgang der Überlegungen der 
Landeskirche berichten, die AGMAV / den Gesamtausschuss soll gem. § 54 MVG 
auch in Westfalen legitimiert werden. Ende März soll dann mit einem ersten Gesetzes- 
entwurf das Anhörungsverfahren von der Landeskirche auf den Weg gebracht werden. 
Wenn möglich werden wir dieses aktuell in der Versammlung zur Verfügung stellen. 
Die bisherigen Beratungen mit der Landeskirche zeigen, dass es jeweils für die 
verfasste Kirche und die Diakonie getrennte Ausschüsse geben wird. Wir haben 
unsererseits wiederholt mit Mitarbeitervertretungen aus Lippe gesprochen, die 
vertretenen MAVen votieren für eine gemeinsame lippisch-westfälische Lösung beim 
Gesamtausschuss. 
Der Vorstand der AGMAV kann sich nach intensiven Diskussionen dem Vorschlag der 
Kirchenleitung anschließen und wird die Anforderungen an die zu treffende gesetzliche 
Regelung in der Versammlung darstellen. 
 
Weitere Themen werden natürlich auch die aktuellen „Tarifrunden“ in der AVR 
und der BAT-KF- Kommission sein. Aus beiden ARK’s sind die Kollegen Klaus Riedel 
und Andreas Schneider eingeladen. 
 
Welche praktischen Auswirkungen haben die Beschlüsse der EKD-Synode (zur 
Einhaltung des Arbeitsrechts) auf die Einrichtungen in RWL? Welche Aufgaben und 
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►   am Mittwoch, 21. März 2012  ►   9:30 – ca. 15:30 Uhr 
 

►   Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
      Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149 Dortmund 
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Veränderungsnotwendigkeiten sind für die MAVen ableitbar? Müssen ausgegründete 
Tochtergesellschaften nun wieder unter das „diakonische Dach“ und damit das 
kirchliche Arbeitsrecht anwenden? Hierzu – und zu aktuellen Neuregelungen in 

ausgewählten Gesetzen wird uns Frau Rechtsanwältin Mira Gathmann als 
Referentin und Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen. 
 
Fragen rund um die Zusatzversorgung (KZVK) und aktuelle Entwicklungen wird 
Herr Stach von der KZVK Westfalen-Lippe beantworten und darstellen.  
 
 
Geplanter Ablauf der Veranstaltung  

 

• Informationen aus dem Vorstand 
 

v.a.: rechtliche Anerkennung der AGMAV / Gesamtausschuss 
 

• Tarifrunde 2012: Aktuelles zum BAT-KF und zu den AVR-Diakonie  
− Forderungen in der ARK 

− Gewerkschaftliche Aktivitäten 
 

• Beschlüsse der Synode der EKD: rechtliche Bewertung und 

Handlungsansätze für die MAVen 
 

• Aktuelle Gesetzesänderungen ab 2012  
(Z.B. AüG, TzbfG) Sachinformationen und Bedeutung für die Arbeit in 

den MAVen  
 

• KZVK: aktuelle Entwicklungen rund um die Zusatzversorgung  
 

• Verschiedenes 
 
 

Gäste / ReferentInnen: 
 

• Andreas Schneider, Klaus Riedel, VKM-RWL 

• Rechtsanwältin Mira Gathmann, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Bremen 
• Axel Stach, KZVK, Dortmund 

 
 

Die Veranstaltung vermittelt Kenntnisse, die für die Arbeit in der MAV erforderlich 
sind. Die Teilnahme der MAV-Mitglieder sollte rechtzeitig beschlossen werden. Die 
Übernahme der Kosten gem. § 19 (3) MVG in Verbindung mit § 30 (2) u. (4) MVG ist 
rechtzeitig von der MAV bei der Dienststellenleitung zu beantragen.  
Die Teilnahme kostet 40.- € pro Person (inkl. Verpflegung), dieser Betrag ist bei der 
Veranstaltung in bar zu entrichten. Eine Anfahrt-Skizze ist beigefügt. 
 

Wir bitten um verbindliche Anmeldung mittels des beigefügten Vordrucks  
per Post oder Fax an uns bis zum 14. März 2012.  
 
 
Wir hoffen wieder auf die Teilnahme vieler Kolleginnen und Kollegen  
und verbleiben kollegialen Grüßen 
 
 
 

Roland Brehm, Vorstandssprecher                        Bielefeld, 20.02.2012 
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